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Gemeinsame Amtliche Bekanntmachungen
Verordnung des Sozialministeriums zu Quarantänemaßnahmen und Testungen für Ein- und  

Rückreisende zur Eindämmung des Coronavirus (SARS-CoV-2) (Corona-Verordnung 
Einreise-Quarantäne und Testung – CoronaVO EQT) 

 
Vom 24. August 2020  

 
Auf Grund von § 17 der Corona-Verordnung (CoronaVO) vom 23. Juni 2020 (GBl. S. 483), die durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 28. Juli 2020 (GBl. S. 661) geändert worden ist, wird verordnet:  
 
 

 
§ 1 

Begriffsbestimmungen 
 

(1) Risikogebiet ist ein Staat oder eine Region außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für wel-
che ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) besteht. Die Einstu-
fung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und 
das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und wird durch das Robert Koch-Institut 
auf seiner Internetseite ( https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikoge-
biete_neu.html ) veröffentlicht. 
 
(2) Ein ärztliches Zeugnis im Sinne dieser Verordnung muss die Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 
der Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit zur Testpflicht von Einreisenden aus Risi-
kogebieten vom 6. August 2020 (BAnz AT 07.08.2020 V1) in der jeweils geltenden Fassung (Test-
pflichtVO) erfüllen. Als ein ärztliches Zeugnis nach Satz 1 gilt auch die Bescheinigung eines fach-
ärztlich geführten Testlabors. 

 
 

§ 2 
Vorlagepflicht für Ein- und Rückreisende 

 
(1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach Baden-Württemberg 
einreisen und die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten 14 Tagen vor der Einreise in ei-
nem Gebiet aufgehalten haben, das in diesem Zeitraum Risikogebiet nach § 1 Absatz 1 war oder 
noch ist, sind gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 TestpflichtVO verpflichtet, ein ärztliches Zeugnis nach § 1 
Absatz 2 unverzüglich, spätestens jedoch 14 Tage nach Einreise in die Bundesrepublik Deutsch-
land, gegenüber der für sie zuständigen Behörde vorzulegen; dies gilt auch für Personen, die zu-
nächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. 
 
(2) Absatz 1 gilt nicht für die in § 1 Absatz 4 TestpflichtVO in Verbindung mit § 4 genannten Perso-
nen. 
 
(3) Das ärztliche Zeugnis nach § 1 Absatz 2 ist für mindestens 14 Tage nach Einreise in die Bun-
desrepublik Deutschland aufzubewahren. 
 

 
§ 3  

Absonderung für Ein- und Rückreisende; Beobachtung  
 

(1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach Baden-Württemberg 
einreisen und die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten 14 Tagen vor der Einreise in ei-
nem Gebiet aufgehalten haben, das in diesem Zeitraum Risikogebiet nach § 1 Absatz 1 war oder 
noch ist, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene 
Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 
Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die zunächst in 
ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Den in Satz 1 genannten Perso-
nen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem 
Hausstand angehören. 
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Eschelbronn Lobbach-Wa. Lobbach-Lo. Mauer Meckesheim Mönchzell Spechbach

Bürgermeisteramt
Fax

95 09-0
95 09-50

95 25-0
95 25-25

95 25-90
95 25-95

92 20-0
92 20-99

92 00-0
92 00-15

13 44 95 00-0
95 00-60

FEUERWEHR
Gerätehaus
Kommandant
Handy

 
95 09-19
40916

 
4 06 53

 
43 33 70 65

78 95 33
01 71/5 34 55 45

 
99 21 460

 
67 66

 
4 12 91

0173/1814752

Wassermeister
nach Dienstschluss

0172/6234741
0 62 26/4 00 57

0721/49970308 0 62 23/9 25 56-0 92 00-82
0172/6238644

9500-12

Schule 4 24 56 4 01 84 - 99 17 68 92 00-70 92 00-90 4 00 35

Bauhof 0 62 26/
42 95 87

95 25-31
0172/6231512

73 98
0174/9794082

92 00-80
92 00-81

0173-5103729
0152-55283806

Forst 0162/2646673 0162 2420417 0162/2646693 0162/2646674 0176/10408915

Halle Kultur- und
Sportzentrum

4 12 45

Wimmers-
bachhalle
97 12 10

Maienbach-
halle

4 06 66

Turnhalle/
Hallenbad

31 77

Auwiesen-
halle
26 75

Lobbachhalle
10 55

Turn- und
Festhalle
97 00 18

Wichtige Telefonnummern Vorwahl: 0 62 26 (Meckesheim)

Der Apotheken-Notdienstfinder 22 8 33*
von jedem Handy ohne Vorwahl · max. 69 ct/Min/SMS

Der Apotheken-Notdienstfinder 0800 00 22 8 33 Kostenlos aus dem Festnetz

www.aponet.de

Der Bereitschaftsdienst beginnt um 8.30 Uhr des angegebenen 
Tages und endet um 8.30 Uhr des darauffolgenden Tages. 

Verbandsbaubüro des GVV Elsenztal (zur Zeit unbesetzt)
(u. a. für Schnurgerüstabnahmen) 

Kläranlage Meckesheimer Cent 99 11 88 
Kläranlage Im Hollmuth  0 62 23/97 21 25

AVR Kommunal GmbH Abfalltelefon 0 72 61/9 31-0
Ruftaxi-Verkehr Meckesheim/Lobbach
Taxi Elsenztal  06226/8862
Sozialstation Elsenztal 20 99
Ambulanter Hospizdienst Elsenztal e.V. 06226/9934077
Andrea Haasemann 01525 - 2845875
Ärztliche Bereitschaftsdienste 116 117
Pilzberatung, Peter Reiter 51 15
Bereitschaft der Zahnärzte 
Samstags, sonn- und feiertags in der Zeit von 10.00–12.00 Uhr.
Der diensthabende Zahnarzt ist über 0621-38000821 zu erfragen. 
In der übrigen Zeit ist der diensthabende Zahnarzt nur in dringen-
den Fällen telefonisch erreichbar.

Bereitschaft der Tierärzte falls der Haustierarzt nicht erreichbar ist
Am Samstag, 5. September und Sonntag, 6. September
Dr. Schäfer, Telefon 0 62 26/15 69

Bereitschaft der Apotheken:

Freitag, 4.9. St.-Martin-Apotheke, Friedrichstraße 1 
 Meckesheim, Tel. 0 62 26/9 21 20

Samstag, 5.9. Christoph-Apotheke, Hauptstraße 47 
 Bammental, Tel. 0 62  23/9 51 70

Sonntag, 6.9. Hackenberg-Apotheke, Hauptstraße 108/2 
 Waldwimmersbach, Tel. 0 62 26/43 91

Montag, 7.9. Kloster-Apotheke, Neckarsteinacher Str. 18 
 Schönau, Tel. 0 62 28/4 12

Dienstag, 8.9. Adler-Apotheke, Hauptstraße 58 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/22 22

Mittwoch, 9.9. Apotheke in den Brunnenwiesen, 
 In den Brunnenwiesen, Bammental 
 Tel. 0 62 23/4 94 31

Donnerstag, 10.9. Stadt-Apotheke, Hauptstraße 12 
 Schönau, 0 62 28/82 41

Polizei-Notruf 1 10

Polizeirevier Neckargemünd 0 62 23/9 25 40

Polizeiposten Meckesheim 13 36

Polizeiposten Waibstadt 0 72 63/58 07

Notruf (Feueralarm, Unfälle aller Art, Notarzt) 1 12

DRK-Krankentransporte  0 62 26/1 92 22

Behördenrufnummer 1 15

Malteser Rhein-Neckar 0 62 22/9 22 50

Kostenfreie Störunghotline des 
Gasversorgers (MVV) 0800 / 290 1000

Süwag Energie AG, Bammental  0 62 23/963 300
 im Störfall 0800/7962787

Eschelbronn
keine

Lobbach
Ortsteil Lobenfeld
keine

Ortsteil Waldwimmersbach
8.9. Frau Charlotte Kreikebaum 90 J.

Mauer
keine

Meckesheim 
keine

Mönchzell 
keine

Spechbach
4.9. Frau Anna Fischer 80 J.
7.9. Herr Helmut Ernst 70 J.
8.9. Frau Anneliese Dick 90 J.
8.9. Frau Margarete Treibel 80 J.
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(2) Befristet Beschäftigte, die nur für eine begrenzte Dauer in einem Betrieb tätig sind (Saisonarbei-
terinnen und Saisonarbeiter), können die Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 erfüllen, wenn am Ort ihrer 
Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten 14 Tagen nach ihrer Einreise gruppenbezogene be-
triebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeits-
gruppe ergriffen werden, die einer Absonderung nach Absatz 1 Satz 1 vergleichbar sind, sowie das 
Verlassen der Unterbringung nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist. Der Arbeitgeber muss 
im Falle des Satzes 1 die Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn bei der zuständigen Behörde anzei-
gen und die ergriffenen Maßnahmen nach Satz 1 dokumentieren. Die zuständige Behörde hat die 
Einhaltung der Voraussetzungen nach Satz 1 zu überprüfen. 
  
(3) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, unverzüglich die für sie zustän-
dige Behörde zu kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 hin-
zuweisen. Die von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, beim 
Auftreten von Symptomen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktu-
ellen Kriterien des Robert-Koch-Instituts hinweisen, die zuständige Behörde hierüber unverzüglich 
zu informieren. Für die Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 sind die Angaben gemäß Num-
mer I Nummer 1 der Anordnungen betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung einer epidemi-
schen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag vom 6. August 2020 (BAnz 
AT 07.08.2020 B5) in der jeweils geltenden Fassung mitzuteilen; diese Mitteilung kann auch über 
die von Beförderern im grenzüberschreitenden Eisenbahn-, Bus-, Flug- oder Schiffsverkehr gemäß 
Anlage 2 dieser Anordnung zu verwendende Aussteigekarte erfolgen. 
 
(4) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 erfass-
ten Personen der Beobachtung durch die zuständige Behörde. 

 
 

§ 4  
Ausnahmen von der Absonderung 

 
(1) Von § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen,  

 
1. die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren und Güter auf der Straße, der 

Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren,  
 
2. die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Luft-, Schiffs-, 

Bahn- oder Busverkehrsunternehmen oder als Besatzung von Flugzeugen, Schiffen, Bah-
nen und Bussen außerhalb des Bundesgebiets aufgehalten haben,  

 
3. die zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch veranlasst in das 

Bundesgebiet einreisen, oder  
 
4. die sich weniger als 48 Stunden oder zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich 

veranlasst im Ausland aufgehalten haben oder einen sonstigen triftigen Reisegrund haben; 
hierzu zählen insbesondere soziale Aspekte wie etwa ein geteiltes Sorgerecht, ein Um-
gangsrecht, der Besuch des nicht in demselben Hausstand wohnenden Lebenspartners, 
dringende medizinische Behandlungen oder Beistand oder Pflege schutzbedürftiger Perso-
nen.  

 
(2) Absatz 1 Nummer 3 gilt nicht für Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter. 
 
(3) § 3 gilt darüber hinaus nicht für  
 

1. Angehörige der Bundeswehr, 
 
2. Angehörige der alliierten Streitkräfte im Sinne des Gesetzes zum NATO-Truppenstatut 

und zu den Zusatzvereinbarungen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-mer 57-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 227 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474, 1507) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung sowie  

 
3. Polizeivollzugsbeamte,  

 
die aus dem Einsatz oder aus einsatzgleichen Verpflichtungen im Ausland zurückkehren oder zum 
Einsatz im Geltungsbereich dieser Verordnung beordert sind. Für mitreisende Familienangehörige 
findet § 3 Anwendung. 
 
(4) Von § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind darüber hinaus Transferpassagiere und Personen, 
die nur zur Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland oder nach Baden-Württemberg einrei-
sen; diese haben das Gebiet des Landes Baden-Württemberg auf direktem Weg zu verlassen. Die 
hierfür erforderliche Durchreise durch das Gebiet des Landes Baden-Württemberg ist hierbei ge-
stattet. 
  
(5) Von § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind darüber hinaus Personen, die ein ärztliches Zeugnis 
nach § 1 Absatz 2 der zuständigen Behörde vorlegen. 
 
(6) In begründeten Fällen können Befreiungen von der zuständigen Behörde zugelassen werden, 
sofern dies unter Abwägung aller betroffenen Belange vertretbar ist.  
 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nur, soweit die dort bezeichneten Personen keine Symptome aufwei-
sen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Ro-
bert Koch-Instituts hinweisen. Treten binnen 14 Tagen nach der Einreise Symptome auf, die auf 
eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Insti-
tuts hinweisen, haben die Personen im Sinne der Absätze 1 bis 6 unverzüglich die zuständige Be-
hörde hierüber zu informieren.  

 
 

§ 5 
Vollzug 

  
Die Zuständigkeit für den Vollzug dieser Verordnung bestimmt sich nach der Verordnung des So-
zialministeriums über Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz vom 19. Juli 2007 (GBl. S. 
361), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Mai 2020 (GBl. S. 357) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

§ 6  
Ordnungswidrigkeiten  

 
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. 
I S. 1385, 1386) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung handelt, wer vorsätzlich o-
der fahrlässig  
 
1. entgegen § 2 Absatz 1 ein ärztliches Zeugnis nicht vorlegt,  
 
2. sich entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht absondert, 
 
3. sich entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine 

andere geeignete Unterkunft begibt,  
 
4. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 2 Besuch empfängt,  
 
5. entgegen § 3 Absatz 2 Satz 2 der zuständigen Behörde keine Anzeige erstattet, 
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mer 57-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 227 der Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474, 1507) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung sowie  

 
3. Polizeivollzugsbeamte,  

 
die aus dem Einsatz oder aus einsatzgleichen Verpflichtungen im Ausland zurückkehren oder zum 
Einsatz im Geltungsbereich dieser Verordnung beordert sind. Für mitreisende Familienangehörige 
findet § 3 Anwendung. 
 
(4) Von § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind darüber hinaus Transferpassagiere und Personen, 
die nur zur Durchreise in die Bundesrepublik Deutschland oder nach Baden-Württemberg einrei-
sen; diese haben das Gebiet des Landes Baden-Württemberg auf direktem Weg zu verlassen. Die 
hierfür erforderliche Durchreise durch das Gebiet des Landes Baden-Württemberg ist hierbei ge-
stattet. 
  
(5) Von § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind darüber hinaus Personen, die ein ärztliches Zeugnis 
nach § 1 Absatz 2 der zuständigen Behörde vorlegen. 
 
(6) In begründeten Fällen können Befreiungen von der zuständigen Behörde zugelassen werden, 
sofern dies unter Abwägung aller betroffenen Belange vertretbar ist.  
 
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten nur, soweit die dort bezeichneten Personen keine Symptome aufwei-
sen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Ro-
bert Koch-Instituts hinweisen. Treten binnen 14 Tagen nach der Einreise Symptome auf, die auf 
eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Insti-
tuts hinweisen, haben die Personen im Sinne der Absätze 1 bis 6 unverzüglich die zuständige Be-
hörde hierüber zu informieren.  

 
 

§ 5 
Vollzug 

  
Die Zuständigkeit für den Vollzug dieser Verordnung bestimmt sich nach der Verordnung des So-
zialministeriums über Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz vom 19. Juli 2007 (GBl. S. 
361), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Mai 2020 (GBl. S. 357) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung. 

 
 

§ 6  
Ordnungswidrigkeiten  

 
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. 
I S. 1385, 1386) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung handelt, wer vorsätzlich o-
der fahrlässig  
 
1. entgegen § 2 Absatz 1 ein ärztliches Zeugnis nicht vorlegt,  
 
2. sich entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht absondert, 
 
3. sich entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 nicht auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine 

andere geeignete Unterkunft begibt,  
 
4. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 2 Besuch empfängt,  
 
5. entgegen § 3 Absatz 2 Satz 2 der zuständigen Behörde keine Anzeige erstattet, 
 
6. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1 und 2 die zuständige Behörde nicht oder nicht unverzüglich kon-

taktiert,  
 
7. entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 das Land Baden-Württemberg nicht auf direktem Weg 

verlässt oder  
 
8. entgegen § 4 Absatz 7 Satz 2 die zuständige Behörde nicht oder nicht unverzüglich informiert.  

 
 

§ 7  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

  
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-Verord-
nung Einreise-Quarantäne vom 14. Juli 2020 (GBl. S. 642) außer Kraft. 
 
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages außer Kraft, an dem die Corona-Verordnung vom 
23. Juni 2020 (GBl. S. 483), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Juli 2020 (GBl. S. 661) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, außer Kraft tritt. 
 
 
Stuttgart, den 24. August 2020 
 
 
 
 
 
 

Lucha 
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6. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1 und 2 die zuständige Behörde nicht oder nicht unverzüglich kon-
taktiert,  

 
7. entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 das Land Baden-Württemberg nicht auf direktem Weg 

verlässt oder  
 
8. entgegen § 4 Absatz 7 Satz 2 die zuständige Behörde nicht oder nicht unverzüglich informiert.  

 
 

§ 7  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

  
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-Verord-
nung Einreise-Quarantäne vom 14. Juli 2020 (GBl. S. 642) außer Kraft. 
 
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages außer Kraft, an dem die Corona-Verordnung vom 
23. Juni 2020 (GBl. S. 483), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Juli 2020 (GBl. S. 661) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, außer Kraft tritt. 
 
 
Stuttgart, den 24. August 2020 
 
 
 
 
 
 

Lucha 

 

6. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1 und 2 die zuständige Behörde nicht oder nicht unverzüglich kon-
taktiert,  

 
7. entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 2 das Land Baden-Württemberg nicht auf direktem Weg 

verlässt oder  
 
8. entgegen § 4 Absatz 7 Satz 2 die zuständige Behörde nicht oder nicht unverzüglich informiert.  

 
 

§ 7  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

  
(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Corona-Verord-
nung Einreise-Quarantäne vom 14. Juli 2020 (GBl. S. 642) außer Kraft. 
 
(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages außer Kraft, an dem die Corona-Verordnung vom 
23. Juni 2020 (GBl. S. 483), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 28. Juli 2020 (GBl. S. 661) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, außer Kraft tritt. 
 
 
Stuttgart, den 24. August 2020 
 
 
 
 
 
 

Lucha 

 

Energieberatung 
ein Service Ihrer GVV- Gemeinden
Weitere Informationen über Energienut-
zung, Wärmeschutz oder Fördermöglich-

keiten gibt es bei den KliBA-Energieberatern: diese sind regelmäßig 
für Sie im Rathaus vor Ort – natürlich kostenfrei und unverbindlich.

Näheres finden Sie unter den amtlichen Nachrichten Ihrer Ge-
meinde. 
Nutzen Sie die kostenfreie Serviceleistung Ihrer Kommune!

Ämter & Behörden
Coronavirus: Reiserückkehrer sorgen für 
steigende Corona-Zahlen im Rhein-Neckar-
Kreis und der Stadt Heidelberg
Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss: Bitte bleiben Sie 
zuhause, bis Ihr Testergebnis vorliegt
Die Zahl der Corona-Infizierten im Rhein-Neckar-Kreis und Stadt-
gebiet Heidelberg steigt weiter an. Im Rhein-Neckar-Kreis sind ak-
tuell 1.297 positive Befunde bekannt; in der Stadt Heidelberg sind 
es 402.

Unter den Neuinfizierten der vergangenen Wochen befanden auch 
zahlreiche Personen mit Reiseassoziation. Eine Rolle spielt dabei 
nicht nur der klassische Tourismus, sondern auch die Menschen, 
die hier in der Region leben und arbeiten und über die Sommerfeien 
ihre Familien in der Heimat besuchen.

„Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes gilt, dass man 
sich nach Einreise aus einem Risikogebiet unverzüglich auf direk-
tem Weg in die eigenen vier Wände oder eine andere geeignete 
Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen 
nach Einreise ständig dort zu isolieren hat“, erläutert die Gesund-
heitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss. Die Qua-
rantäne könne nur entfallen, wenn der zuständigen Ortspolizeibe-
hörde ein negatives Testergebnis vorgelegt wird. Corona-Tests sind 
in Baden-Württemberg an hierfür eingerichteten Testzentren an 
Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnraststätten möglich. Auch bei 
einem Hausarzt oder einer Hausärztin oder einer Coronaschwer-
punktpraxis – www.arztsuche-bw.de oder Tel. 116117 – kann ein 
Abstrich vorgenommen werden. Doreen Kuss appelliert an die Be-
völkerung: „Bitte bleiben Sie zuhause, bis Ihr Testergebnis vorliegt. 
So vermeiden Sie, andere Menschen anzustecken.“

Hintergrundinformationen:
Wer aus einem Risikogebiet nach Baden-Württemberg einreist, ist 
verpflichtet, einen Corona-Test durchführen zu lassen, sich bei der 
Ortspolizeibehörde zu melden und sich zunächst in Quarantäne zu 
begeben. Wer aus Staaten einreist, die nicht als Risikogebiet aus-
gewiesen sind, kann sich innerhalb von 72 Stunden nach der Ein-
reise kostenfrei testen lassen.

Weitere Informationen gibt es unter 
www.rhein-neckar-kreis.de/coronavirus.

Corona-Testzentrum des Rhein-Neckar-Krei-
ses in Reilingen nimmt am 3. September den 
Betrieb auf - Drive-In in Schwetzingen wird 
geschlossen
Ab dem 3. September 2020 gibt es für die Einwohnerinnen und Ein-
wohner des Rhein-Neckar-Kreises und der Stadt Heidelberg eine 
neue Anlaufstelle, sich auf Covid-19 testen zu lassen. Denn der Co-
rona-Drive-In in Schwetzingen an der Ketscher Landstraße – in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum Sportplatz des SV Schwetzingen – 
zieht Anfang September um auf das Gelände eines ehemaligen 
Discounters in Reilingen, Wilhelmstraße 86. 

„Mit dem neuen Testzentrum in Reilingen sind wir gut auf die herbst-
liche und winterliche Witterung vorbereitet“, sagt die zuständige 
Gesundheitsdezernentin im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Do-
reen Kuss. „Neben der entsprechenden Infrastruktur mit massivem 
Gebäude und Sanitäranlagen ist hier auch genügend Platz für eine 

Gemeinde Spechbach
Rhein-Neckar-Kreis

  Die Gemeinde Spechbach sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Mitarbeiter/in (m/w/d)
für die Kernzeitbetreuung

  in Teilzeit (22,5 Wochenstunden) an der Grundschule Spechbach.

  Wenn Sie diese verantwortungsvolle Tätigkeit wahrnehmen möchten, bereit sind
  selbständig und flexibel zu arbeiten und Freude am Umgang mit Grundschulkindern
  und deren Eltern haben, dann sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen.

  Für Rückfragen steht Ihnen im Rathaus unser Hauptamtsleiter Herr Waxmann unter
  der Telefonnummer 06226/9500-30 gerne zur Verfügung.

  Ihre Bewerbung sende Sie bis spätestens 11. September 2020 an:
  Bürgermeisteramt Spechbach, Hauptstraße 35, 74937 Spechbach
  oder per E-Mail an hauptamt@gemeinde.spechbach.de
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wetterfeste Drive-In-Lösung. Das Parkplatzgelände ist mit verschie-
denen Containern bestückt“, so Kuss weiter. 

Betrieben wird das Test-Zentrum auch weiterhin mit den Partnern 
des Gesundheitsamtes – allen voran die GRN-Klinik Schwetzingen. 
„Wir gehen derzeit davon aus, dass täglich maximal 100 Personen 
getestet werden, die dafür von unser Hotline einen Code erhalten“, 
erläutert der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. An-
dreas Welker. Die Zufahrt und der Zugang werden zu den Öffnungs-
zeiten – Montag bis Freitag von 8 bis 14.30 Uhr und am Samstag 
von 8 bis 12 Uhr – mit Sicherheitskräften unterstützt und geordnet. 
Die Abstrich-Termine für die Testpersonen werden so gesteuert, 
dass ein großes Verkehrsaufkommen vermieden wird und ein Rück-
stau auf den Straßenraum möglichst unterbleibt. Der entstehende 
Verkehr soll ausschließlich über den „Alten Rottweg“ und über die 
Ortszufahrt „Reilingen-Mitte“ hin- und abgeführt werden. 

„Wir sind in diesen Zeiten sehr dankbar um die großartige Aufga-
benerfüllung durch unser Landratsamt. Daher ist es für uns in Rei-
lingen selbstverständlich, dass wir gerne als zuverlässiger Partner 
das Corona-Testzentrum des Gesundheitsamtes hier vor Ort unter-
stützen“, so Bürgermeister Stefan Weisbrod, Bürgermeister der Ge-
meinde Reilingen. 

Wer Symptome wie Husten, Halsweh, Fieber und Magen-Darm-Pro-
bleme hat und sich auf Covid-19 testen lassen möchte, wendet sich 
bitte an die Telefon-Hotline des Gesundheitsamtes unter 06221 522-
1881. Dort gibt es auch den erforderlichen Code des Gesundheits-
amtes für den Abstrich. 

Weitere Infos unter www.rhein-neckar-kreis.de/corona 

B45: Fahrbahndeckenerneuerung zwischen 
Zuzenhausen und Meckesheim 
Vollsperrung vom 31. August bis 9. September 2020
Halbseitige Sperrung vom 10. bis 19. September
Das Regierungspräsidium Karlsruhe führt auf der B 45 zwischen 
Zuzenhausen und Meckesheim im Zeitraum vom 31. August bis 19. 
September 2020 umfangreiche Sanierungsarbeiten durch. Die As-
phaltdeck- und Asphaltbinderschichten werden in drei Bauabschnit-
ten auf einer Gesamtlänge von rund 1.700 Meter erneuert.

Im ersten Bauabschnitt werden vom 31. August bis 9. September 
2020 circa 350 Meter zwischen dem Ortsausgang Zuzenhausen und 
der Zufahrt zum Gewerbegebiet saniert. Aufgrund der geringen 
Fahrbahnbreite sind die Arbeiten aus Arbeitsschutzgründen in die-
sem Abschnitt nur unter Vollsperrung der B 45 möglich. Die Zufahrt 
zum Gewerbegebiet ist nur aus Richtung Meckesheim möglich. Der 
Verkehr zwischen Sinsheim und Meckesheim wird über die B 292 
und L 549 (Waibstadt – Eschelbronn) und in der Gegenrichtung von 
Meckesheim nach Sinsheim über die K 4178, L 612, K 4175 und K 
4176 (Horrenberg – Balzfeld – Hoffenheim) umgeleitet.

Anschließend wird vom 10. bis 19. September 2020 in der zweiten 
und dritten Bauphase der Streckenabschnitt zwischen dem Knoten-
punkt B 45 / L 549 und der Zufahrt zum Gewerbegebiet Zuzenhau-
sen saniert. Diese Arbeiten finden jeweils unter halbseitiger Sper-
rung der B 45 statt. Dem Verkehr aus Neckargemünd in Richtung 
Sinsheim steht in diesen Bauphasen jeweils die nicht gesperrte 
Fahrbahnhälfte der B 45 zur Verfügung. Der Verkehr von Sinsheim 
in Richtung Meckesheim / Neckargemünd wird weiter über Waib-
stadt und Eschelbronn umgeleitet. Die Kosten der Maßnahme liegen 
bei rund 320.000 Euro und werden vom Bund getragen. Das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe bittet die Anwohner und Verkehrsteilneh-
mer für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis.

Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen im Internet, unter 
www.baustellen-bw.de. Die Verkehrslage in Baden-Württemberg - 
jederzeit und immer aktuell mit der „VerkehrsInfo BW“- App der 
Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg. Weitere Informatio-
nen zum Thema Verkehr und den Link zum kostenlosen Download 
finden Sie unter https://www.svz-bw.de

Bundesweiter Warntag am 10. September:
WarnApps haben sich im Rhein-Neckar-Kreis bewährt
Am 10. September 2020 findet der erste bundesweite Warntag statt, 
an dem sich auch das Land Baden-Württemberg aktiv beteiligt. 
Dazu werden in ganz Deutschland Warn-Apps piepen, Sirenen heu-
len und Rundfunkanstalten ihre Sendungen unterbrechen. 

Der bundesweite Warntag soll von nun an jährlich an jedem 2. Don-
nerstag im September stattfinden, um die Akzeptanz und das Wis-
sen um die Warnung der Bevölkerung in Notlagen zu erhöhen. 
Gleichzeitig soll er dazu dienen, die vorhandenen technischen Sys-
teme zur Warnung flächendeckend zu überprüfen.

Frühzeitige Warnungen und eine schnelle Information der Bevölke-
rung ist das A und O, wenn Gefahr droht. Deshalb sei es wichtig, 
sich rechtzeitig mit den Warnsystemen vertraut zu machen, betont 
auch der Kreisbrandmeister des Rhein-Neckar-Kreises, Udo Dentz. 
In seinem Landkreis setzt man auf die WarnApps NINA und KAT-
WARN, um die Menschen in Gefahrensituationen rechtzeitig zu er-
reichen.

Rund 57.000 Nutzer haben sich im Rhein-Neckar-Kreis bereits für 
den kostenlosen Warnservice KATWARN registriert. Eingeführt wur-
de der vom renommierten Forschungsinstitut Fraunhofer FOKUS 
entwickelte Dienst bereits am 7. April 2017. Seitdem werden die 
Menschen im Rhein-Neckar-Kreis bei Großschadens-, Gefahren- 
und Katastrophenlagen über ihr Mobiltelefon gewarnt. 

Seit 2018 wurde von der Integrierten Leitstelle in Ladenburg bisher 
28 Mal eine Warnung via KATWARN verschickt. Zuletzt war das bei 
einem Stromausfall und einem Trinkwassernotfall der Fall. Zusätz-
lich nutzt der Deutsche Wetterdienst KATWARN für bundesweite 
Unwetterwarnungen der höchsten Stufe bei Unwetterereignissen 
mit weiträumigen und extremen Gefahren.

Ein Vorteil der App ist die so genannte „Schutzengelfunktion“: Ist 
nur ein begrenztes Gebiet von einer Gefahr betroffen, werden aus-
schließlich diejenigen Menschen gewarnt, die sich zum Zeitpunkt 
der Gefahr direkt in diesem Gebiet aufhalten. So kann die Leitstelle 
in der KATWARN-App schnell und punktgenau betroffene Warnge-
biete auswählen und der Bevölkerung ortsbezogene Informationen 
senden.

Neben KATWARN steht für Warnmeldungen des Bevölkerungs-
schutzes auch die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des 
Bundes, kurz Warn-App NINA kostenfrei zur Verfügung. 

Mehr zu KATWARN im Rhein-Neckar-Kreis findet man unter www.
rhein-neckar-kreis.de/katwarn , Informationen zu NINA gibt es auf 
der Seite www.bbk.bund.de 

Hintergründe zum bundesweiten Warntag sind unter 
www.bundesweiter-warntag.de abrufbar.

Sommerferien in der Region: 
Heimat neu entdecken - Freizeit-Tipps für den „Corona-
Sommer“
Durch die Corona Pandemie und die damit verbundenen Einschrän-
kungen werden viele Familien die Sommerferien in der Region ver-
bringen. Deshalb startet der Rhein-Neckar-Kreis unter dem Motto 
„Heimat neu entdecken - Freizeit-Tipps für den „Corona-Sommer“ 
eine Presseserie, die in sechs Folgen durch die sechs verschiede-
nen Naturräume im Rhein-Neckar-Kreis führt. 

„Ferien in der Region sind kein Grund zur Langeweile“, findet Beate 
Otto, Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises, „Es ist eine 
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tolle Gelegenheit die eigene Heimat neu zu entdecken.“ Denn mit 
dem Odenwald und kleinem Odenwald, der badischen Bergstraße, 
dem Kraichgau, der Oberrheinebene und dem Neckartal vereint der 
Rhein-Neckar-Kreis verschiedene Kulturlandschaften in denen es 
viele kleine Schätze in einer spannenden Abwechslung zwischen 
Natur und Kultur zu entdecken gibt.

In diesem Sinne stellt die Tourismusbeauftragte des Rhein-Neckar-
Kreises in den Sommerferien für jede Woche eine Radtour, eine 
Wanderung sowie einen Ausflugstipp vor, die sich corona-konform 
mit genügend Abstand und abseits der stark frequentierten Touris-
tik-Hotspots erleben lassen.

In Folge 5 geht es in den Kraichgau: Wie wäre es mit einer Rad-
Rundtour durch das Kraichgauer Hügelland entlang des Waldangel-
bachs, Leimbachs und der Elsenz, einer Wanderung am A1 – Pan-
oramaweg in Angelbachtal oder einem Ausflug mit dem „Roten 
Flitzer“?

3-Bäche Rundtour (Sinsheim – Wiesloch)
Die rund 38 Kilometer lange, familienfreundliche und beschauliche 
Kraichgaurunde entlang der drei Bäche Waldangelbach, Leimbach 
und Elsenz ist weitestgehend flach in ihrem Tourenverlauf. Ganz 
ohne Steigung geht es im Kraichgauer Hügelland allerdings nicht. 
Zwei kleine Hügel müssen erklommen werden, dafür wird man mit 
schönen Ausblicken und Abfahrten belohnt. Die Rundtour punktet 
besonders durch ihre abwechslungsreiche Streckenführung. Es 
geht vorbei an schönen Streuobstwiesen, Feldern und Waldab-
schnitten an den Kraichgauer Weinbergen. Zwischen den herrlichen 
Naturabschnitten werden geschichtsträchtige Ortschaften mit histo-
rischen Gebäuden durchquert. Vom Startpunkt in Sinsheim aus 
werden herrliche Streuobstwiesen und Felder nach Angelbachtal, 
wo das Geburtshaus des 1848er Revolutionärs Friedrich Hecker 
steht, durchradelt. Der Skulpturenpark lädt zur Rast im lauschigen 
Schlosspark des imposanten Wasserschlosses ein. Entlang des 
Waldangelbachs und dem Naturschutzgebiet „Rohrwiesensee“ 
geht es weiter über die Orte Mühlhausen und Rauenberg bis nach 
Wiesloch. Beim Winzerkeller Wiesloch lohnt eine kleine Weinberg-
Erklimmung zum „Bussierhäusle“, mit herrlichem Ausblick in die 
Kraichgauer Hügellandschaft und in die Rheinebene. Auch das 
Stadtmuseum Dörndl ist einen Besuch wert. In Wiesloch stößt man 
auf den Leimbach, der die Radtour bis Dielheim-Balzfeld begleitet. 
Über die Wiesen und Felder geht es weiter nach Hoffenheim, wo der 
dritte Bach die Elsenz, erreicht wird. Entlang dem Bachlauf der El-
senz und durch das Naturschutzgebiet Hoffenheimer Klinge geht es 
wieder zurück zum Ausgangspunkt in Sinsheim.

A1 - Panoramaweg Angelbachtal
Auf der rund 15-kilometerlangen Strecke mit einem Auf- und Abstieg 
von ca. 220 Metern zeigen sich faszinierende Ausblicke auf das 
Kraichgauer Hügelland und darüber hinaus. Die Route führt vom 
Startpunkt am Festplatz quer durch die Angelbachtaler Hügelland-
schaft und belohnt auf der Hälfte des Weges mit einer kleinen Rast-
anlage, wunderbarem Ausblick und einer neuen Panoramatafel mit 
Blick bis auf die Pfälzer Berge und den Königstuhl.
Zunächst führt der Weg durch den historischen Schlosspark Eich-
tersheim mit seinen uralten Bäumen und dem idyllisch gelegenen 
Wasserschloss. Danach geht es weiter in Richtung Feuerwehrgerä-
tehaus, vorbei am alten jüdischen Friedhof und weiter zum Erlensee 
durch einen alten Hohlweg. Nach einer Rast am See führt die Stre-

cke auf die Östringer Höhe und den Hohberg. Ein toller Ausblick auf 
den Kraichgau und den Steinsberg als Kompass des Kraichgaus 
erwartet Sie hier. In der Ferne ist der Katzenbuckel im Odenwald zu 
erkennen und auch der Blick über die Rheinebene bis zu den Pfäl-
zer Bergen ist bei gutem Wetter möglich. Nach einer Teilstrecke 
Schotterweg geht es über Felder, Wiesen und Weinberge zurück in 
den Ort hinein.

Danach kommt der schattige Teil des Weges. Der Röhrigwald ist ein 
alter Waldmeisterbuchenwald und einer der letzten seiner Art. Im 
anschließend durchlaufenen Güntherstal hat man einen schönen 
Blick über die Felder bis zum Naturdenkmal Herrmannsberg. Zum 
Abschluss geht es durch den alten Ortskern von Michelfeld, an der 
Kirche vorbei, zurück zum Festplatz.

Ausflug mit dem „Roten Flitzer“
Unser Ausflugstipp startet von Heidelberg kommend mit der S51 in 
Richtung Aglasterhausen. Schöne Wald- und Wiesenlandschaften zie-
hen entlang der Bahnstrecke vorbei bis am Umstiegsort in Neckarbi-
schofsheim-Nord eine kleine Zeitreise mit dem „Roten Flitzer“ beginnt.
Seit 2010 findet auf der stillgelegten Strecke der Krebsbachtalbahn 
zwischen dem 1. Mai und dem 3. Sonntag im Oktober ein fahrplan-
mäßiger Ausflugsverkehr statt. An allen Sonn- und Feiertagen und an 
jedem zweiten und vierten Mittwoch im Monat bedient ein historischer 
Schienenbus aus den 1950er und 1960er Jahren – „Krebsbachtäler 
Roter Flitzer“ genannt – die Verbindung von Neckarbischofsheim-Nord 
und Hüffenhardt. Über eine Strecke von 17 Kilometern geht es in ge-
mütlichem Tempo aus dem sonnigen Kraichgau hinauf auf die Höhen 
des kleinen Odenwalds. Gut ausgebaute Wander- und Radwege war-
ten darauf, erkundet zu werden und die heimische Gastronomie ver-
wöhnt mit den Produkten aus der Region.
Der nächste Zwischenstopp ist Siegelsbach. Wer Lust hat genießt 
einen Kaffee im Biergarten beim alten Bahnhof, bevor es auf eine 
Wanderung durch das Kraichgauer Hügelland und seine herrlichen 
Wälder geht. Nach etwa 5 km wird der wunderbar idyllisch gelegene 
Gasthof Forsthaus zwischen Helmhof und Untergimpern erreicht. 
Weiter geht es durch ein schönes Waldstückchen in Richtung Ne-
ckarbischofsheim. Von hier aus sind es noch rund 7 km bis zum 
Kraichgauer Städtchen und seinem malerischen Schlosspark und 
den beiden Schlössern. Auf einem Rundgang lassen sich eine Fül-
le historischer Gebäude wie die Totenkirche, das Alte Schloss, die 
Stadtkirche und den Fünfeckigen Turmerkunden, bevor es per Bus 
und Bahn zurück in Richtung Heidelberg geht. 

Amtsblatt Elsenztal



Nummer 36 • 4. September 2020Seite 10

Weitere Informationen: 
Die genauen Routenbeschreibungen der vorgestellten Tipps sowie 
weitere Ausflugsziele gibt es auf www.deinefreizeit.com , dem Frei-
zeitportal des Rhein-Neckar-Kreises. Unter den Rubriken „Rad & 
Touren“, „Wandern & Führungen“ und „Ein schöner Tag“ finden sich 
zahlreiche Vorschläge für Radtouren, Wanderungen und Tagesaus-
flügen in der Region. Im Downloadbereich können die illustrierte 
Freizeitkarte sowie die Broschüren „Entdecken Sie unsere Region!“ 
und „Deine Radtouren. Unsere Heimat.“ kostenlos heruntergeladen 
oder über freizeit@rhein-neckar-kreis.de bestellt werden.

Weitere Kontaktadressen im Kraichgau sind www.kraichgau-strom-
berg.de und www.sinsheimer-erlebnisregion.de 

Bildhinweis (Quelle: Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Förderverein 
Krebsbachtalbahn e.V.): 
Wie wäre es mit einer Rad-Rundtour durch das Kraichgauer Hügel-
land entlang des Waldangelbachs, Leimbachs und der Elsenz, einer 
Wanderung am A1 – Panoramaweg in Angelbachtal oder einem Aus-
flug mit dem „Roten Flitzer“?

Ministerpräsident Kretschmann besucht den 
Rhein-Neckar-Kreis: Bürgerinnen und Bürger 
können Fragen einreichen
Keine Plätze mehr verfügbar sind für den Bürgerdialog mit Minister-
präsident Winfried Kretschmann am 24. September im „Palatin“ in 
Wiesloch. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Teilnehmer-
zahl für die zentrale Veranstaltung des Kreisbesuchs stark begrenzt 
werden. Um interessierten Bürgerinnen und Bürgern, die nicht zum 
Zuge gekommen sind, dennoch die Möglichkeit eines Austauschs 
anzubieten, können bis zum 14. September unter www.rhein-ne-
ckar-kreis.de/buergerdialog Fragen eingereicht werden, die im Rah-
men einer moderierten Talkrunde thematisiert werden sollen.
Der Bürgerdialog wird am 24. September um 19.30 Uhr per Lives-
tream im Youtube-Kanal des Rhein-Neckar-Kreises übertragen.
Herzlichen Dank für die Veröffentlichung.

Das Kreisforstamt informiert:
Die Deutschen Waldtage 2020 finden statt.
„Gemeinsam für den Wald“ lautet das diesjährige 
Motto der Deutschen Waldtage, die am 18.-20. Sep-
tember 2020 stattfinden werden. Zum dritten Mal ini-

tiiert das Bundes-ministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) in Partnerschaft mit dem Deutschen Forstwirtschaftsrat e. V. 
(DFWR) diese Veranstaltung. An den Deutschen Waldtagen 2020 
wird das GRÜNE HERZ zum Zeichen der Solidarität mit dem klima-
kranken Wald und mit den Menschen, die für den Walderhalt arbei-
ten! Die Waldtage sind nicht einfach ein Wochenende mit zahlrei-
chen Veranstaltungen, wie sie das ganze Jahr über angeboten 
werden. Die Deutschen Waldtage 2020 sind Symbol- und Aktions-
tage, an denen das GRÜNE HERZ für den Wald im Mittelpunkt steht. 

Auch die Mitarbeitenden des Kreisforstamtes Rhein-Neckar-Kreis 
möchten die Gelegenheit nutzen um gemeinsam mit Ihnen die Zu-
sammenhänge des Waldes, mit seinen vielfältigen Funktionen, zu 
erkunden. Die Försterinnen und Förster des Rhein-Neckar-Kreises 
werden an den Deutschen Waldtagen Wissenswertes rund um das 
Thema Wald mit Spiel und Spaß den interessierten Mitbürgern an-
bieten. Geplant sind verschiedene Aktivitäten, so zum Beispiel eine 
Schnitzeljagd für die jungen Waldentdecker und eine Waldführung.

Vorab möchte das GRÜNE HERZ Sie auffordern kreativ zu werden. 
Gestalten Sie mit Ihren Kindern Ihr eigenes GRÜNES HERZ nach 
dem Logo der Waldtage 2020, bringen Sie es mit zu den Waldtagen 
und zeigen Sie so, dass Ihnen der Wald am Herzen liegt.

Wenn Sie den Wald gemeinsam mit dem Förster erleben möchten, 
melden Sie sich bitte über www.treffpunktwald.de an. Hier können 
Sie sich auch über weitere forstliche und waldpädagogische Ver-
anstaltungen, wie die Veranstaltungsreihe „Frag den Förster“, in der 
Region informieren.
Das Kreisforstamt selbst bietet das ganz Jahr über weitere, auch 
individuelle waldpädagogische Veranstaltungen an. Gerne können 
Sie sich unter Telefon 06221-522-7600 oder kreisforstamt@rhein-ne-
ckar-kreis.de informieren und beraten lassen. Für Schulen und Kin-
dergärten führen wir diese Waldtage kostenfrei durch.

Bundesprogramm 
„Ausbildungsplätze 
sichern“ 

Anträge können jetzt gestellt werden 
Eine gute Ausbildung ist die Grundlage für die berufliche Zukunft 
junger Menschen und die Fachkräftesicherung in Deutschland. 
Pünktlich zum neuen Ausbildungsjahr hat die Bundesregierung we-
sentliche Teile des Bundesprogramms „Ausbildungsplätze sichern“ 
verabschiedet, mit dem kleine und mittlere Unternehmen gefördert 
werden. Für dieses Bundesprogramm stehen insgesamt 500 Millio-
nen Euro zur Verfügung. Die Erste Förderrichtlinie enthält:
• Ausbildungsprämien in Höhe von 2.000 bzw. 3.000 Euro für 

Betriebe, die - obwohl sie die Corona-Krise stark getroffen hat 
- ihr Ausbildungsniveau halten bzw. erhöhen

• Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung, wenn der Ausbildungs-
betrieb Auszubildende und Ausbilder nicht mit in Kurzarbeit 
schickt

• Übernahmeprämien an Betriebe, die Auszubildende von insol-
venten Betrieben übernehmen.

Weitere Informationen sowie die entsprechenden Antragsunterla-
gen stehen auf der Internetseite www.arbeitsagentur.de zur Verfü-
gung. Förderfähig sind Ausbildungen, die ab dem 1. August 2020 
begonnen haben.

Dies gilt auch, wenn der Ausbildungsvertrag bereits früher abge-
schlossen wurde.

Die Förderung der Auftrags- und Verbundausbildung, die ebenfalls 
Teil des Bundesprogramms zur Sicherung von Ausbildungsplätzen 
ist, wird in einer Zweiten Förderrichtlinie umgesetzt werden.

Haben Sie Fragen, unsere Mitarbeiter stehen Ihnen zur Verfügung.

Sie erreichen uns unter Tel.:
06221-524 661 (Mo-Do 09.30-15.30 Uhr, Fr 09.30-13.00 Uhr)

Einstellung von Auszubildenden zum/zur 
Justizfachangestellten
Am 1. September 2021 werden beim Amtsgericht Heidel-
berg wieder Auszubildende zum/zur Justizfachangestell-
ten eingestellt. 
Bewerben können sich Absolventen von Realschulen. Die Ausbil-
dung dauert 2 ½ Jahre.
Es besteht die Aufstiegsmöglichkeit z. Justizfachwirt/-in (Beamter/
Beamtin im mittleren Justizdienst).
Justizfachangestellte arbeiten bei Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten im Team mit Justizfachwirten und unterstützen dabei Richter, 
Staatsanwälte und Rechtspfleger. Sie sind für den reibungslosen 
Ablauf des Geschäftsbetriebs verantwortlich.
Justizfachangestellte bearbeiten beispielsweise den Posteingang 
und Postausgang und erstellen Schriftstücke aller Art (z. B. Ladun-
gen an Parteien und Zeugen). Daneben gehört zu ihren Aufgaben 
die Anlage und Verwaltung von Akten, die Überwachung von Fris-
ten, die Berechnung und Einforderung von Gerichtskosten, die Auf-
nahme von Anträgen und Erklärungen und die Protokollführung in 
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Gerichtsverhandlungen. Gleichzeitig sind sie wichtige Ansprech-
partner für ratsuchende Bürgerinnen und Bürger.

Die Ausbildungsvergütung beträgt im 1. Ausbildungsjahr 1.036,82 
€, im 2. Ausbildungsjahr 1.090,96 € und im 3. Ausbildungsjahr 
1.140,61 €. 

Bewerbungen sind ab sofort per Online-Bewerbungsverfahren 
beim Oberlandesgericht Karlsruhe (www.oberlandesgericht-
karlsruhe.de) unter der Rubrik „Beruf/Ausbildung in der Justiz“ 
möglich.
Bewerbungen per E-Mail können nicht berücksichtigt werden. 

Nähere Informationen finden sich unter folgendem Link:
https://oberlandesgericht-karlsruhe.justiz-bw.de/pb/j1180141,Lde/
Startseite/Beruf/Justizfachangestellte_r#Bewerbung

Termine & Veranstaltungen 
Naturheilverein Spechbach und 
Umgebung eV
Die erste Veranstaltung des Naturheilvereins 
am Mittwoch, dem 9. September 2020 wird 

der Vortrag „Haarausfall ist heilbar“ mit Wolfgang Woll, Drogist aus 
Bad Schönborn sein!! Am Mittwoch, dem 16. September geht es 
weiter mit dem Vortrag „Gesündere IT und Technik im Haus und 
Büro – oft nur Mausklicks entfernt“ mit dem IT-Unternehmer Da-
niel Herbold aus Wilhelmsfeld. Am Donnerstag, dem 24. Septem-
ber kommt der Vorsitzende des Strophantus Vereins Dr. Wieland 
Debusmann mit dem Vortrag „Strophantin, das vergessene Herz-
wunder“. Alle Veranstaltungen beginnen um 19,30 Uhr und finden 
in der Scheune von Otto und Adelheid Müller in Eschelbronn, 
Oberstr. 19, Eingang Brunnengasse statt. Jeder Vortrag kostet 5 
Euro für Mitglieder des Naturheilvereins und 7 Euro für Gäste. Eine 
Anmeldung zu den Vorträgen ist nicht erforderlich.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise im neuen NHV-Programmheft 
und in unserer Webseite www.NHV-Spechbach.de . Aufgrund der 
aktuellen Beschränkungen werden wir die Anzahl der Teilnehmen-
den begrenzen, falls zum Zeitpunkt der jeweiligen Veranstaltung 
gesetzliche Vorgaben mit Abstands- und Hygienevorschriften gelten.

Am Samstag, dem 10.10.2020 findet von 10 – 18 Uhr das Seminar 
„Jedes Wort wirkt – einfach glücklich sein“ mit der Lingva Eterna 
Dozentin Ina Willax aus Berching statt. Das Seminar kostet 149 Euro 
pro TeilnehmerIn und findet im Martin-Luther-Haus in Spechbach 
statt. Hierfür ist eine Anmeldung bis zum 18. September 2020 er-
forderlich bei Anke Kerner unter der Telefon-Nummer 07263 – 6 05 
86 44. Eine spätere Anmeldung ist nicht möglich!

Sonstiges
Pflegen lohnt sich auch für Rentner
Personen, die jemanden pflegen und dabei selbst bereits Rentnerin 
oder Rentner sind, können unter bestimmten Voraussetzungen ihre 
Rente erhöhen. Dies teilt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) 
Baden-Württemberg mit. 

Das Flexi-Rentengesetz macht es möglich: Wer einen Angehörigen 
in häuslicher Umgebung pflegt und vor der Regelaltersgrenze be-
reits eine Altersrente bezieht, für den zahlt die Pflegekasse weiterhin 
Rentenbeiträge ein. Diese zusätzlichen Beiträge erhöhen die Alters-
rente, die bei Erreichen der Regelaltersgrenze dann ausgezahlt 
wird. Ab der Regelaltersgrenze ändert sich jedoch die rechtliche 
Grundlage für die Beitragseinzahlung. Beiträge von der Pflegekasse 
werden nämlich nur dann weitergezahlt, sofern der Pflegende nicht 
Altersvollrentner ist. Bezieht er jedoch keine Altersvollrente, sondern 
nimmt 99 Prozent als sogenannte Wunschteilrente in Anspruch, 
muss die Pflegekasse weiterhin Rentenbeiträge in das Rentenkonto 
des Pflegenden einzahlen. 

Diese Beiträge können den Rentenanspruch dann immer zum 1. Juli 
des Folgejahres erhöhen. Ob sich die Pflege tatsächlich rentenstei-
gernd auswirkt, in welchen Fällen die Pflegekasse Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversicherung zahlt und was sonst beachtet wer-
den muss, dazu berät die DRV Baden-Württemberg in einem Bera-
tungsgespräch entweder telefonisch oder nach vorheriger 
Terminvereinbarung in einem ihrer Regionalzentren oder einer ihrer 
Außenstellen. Weitere Informationen und Berechnungsbeispiele 
enthält die Broschüre »Rente für Pflegepersonen: Ihr Einsatz lohnt 

sich«. Sie kann kostenlos unter der Telefonnummer 0721 825-23888 
oder per E-Mail (presse@drv-bw.de) bestellt werden.

Im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.de steht die 
Broschüre als PDF zum Herunterladen zur Verfügung. 
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Weitere Infos unter 
www.NABU.de/moorschutz

Werden 
Sie Moor- 
und Klima-
schützer!
Gärtnern Sie 
torffrei!




















